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Allgemeine Einkaufsbedingungen der Bayer Austria 
Ges.m.b.H. und ihrer verbundenen Unternehmen mit Sitz in  
Österreich 

1. ALLGEMEINES 

1.1 Diese Bedingungen (nachfolgend „Einkaufsbedingungen“) werden Inhalt 
des Einkaufs- oder sonstigen zum Bezug von Waren und/oder Leistungen 
geschlossenen Vertrages (nachfolgend „Vertrag“) zwischen der diese Be-
dingungen einbeziehenden, bestellenden Bayer Austria Ges.m.b.H. oder 
mit der Bayer Austria Ges.m.b.H. i.S.d. § 15 AktG verbundenen Gesell-
schaft mit Sitz in Österreich (nachfolgend „Besteller“) und dem Vertrags-
partner (nachfolgend „Lieferant“).  

1.2 Die Einkaufsbedingungen gelten ausschließlich. Die Einkaufsbedingun-
gen kommen nur insoweit nicht zur Anwendung, als ausdrücklich die Gel-
tung spezieller Bedingungen des Bestellers vereinbart wird. In diesem Fall 
gelten die Einkaufsbedingungen lediglich ergänzend und nachranging. 
Das gilt insbesondere beim ausdrücklichen Einbezug der Einkaufsbedin-
gungen für IT-Dienst-/Werkleistungen, für Bauleistungen, für Enginee-
ringwerkleistungen bzw. Engineeringdienstleistungen oder für Liefer- 
und Leistungsgegenstände (Equipment). 

1.3 Entgegenstehende oder abweichende Liefer- und/oder sonstige Bedingun-
gen oder sonstige allgemeine Geschäftsbedingungen des Lieferanten wer-
den nicht anerkannt. Solche Bedingungen gelten nur, wenn der Besteller 
ihnen im Einzelfall ausdrücklich und schriftlich zugestimmt hat. Das gilt 
auch bei Annahme von Leistungen durch den Besteller in Kenntnis der 
allgemeinen Geschäftsbedingungen des Lieferanten.  

1.4 Individuelle Vertragsabreden haben stets Vorrang vor diesen Einkaufsbe-
dingungen. 

2. VERTRAGSINHALTE 

2.1 Vor Abschluss des Vertrages etwaig getroffene mündliche Abreden oder 
vom Besteller gegebene Zusagen sind rechtlich unverbindlich. Sie werden 
durch den Vertrag vollständig ersetzt. Dies gilt nicht, soweit sich jeweils 
ausdrücklich aus den Zusagen ergibt, dass sie verbindlich fortgelten sol-
len, oder die Zusagen durch den Besteller ausdrücklich schriftlich bestä-
tigt werden. 

2.2 Einzelne Bestimmungen dieser Einkaufsbedingungen, die sich ausdrück-
lich auf eine spezielle Leistungsart (z.B. Kauf-, Werkliefer-, Werk- oder 
Dienstleistungen) beziehen, gelten ausschließlich für diese jeweilige Leis-
tungsart. Im Übrigen gelten die nachfolgenden Bestimmungen für alle 
Leistungsarten. 

3. ANGEBOT DES LIEFERANTEN 

3.1 Der Lieferant hat sich im Angebot nach der Anfrage des Bestellers zu 
richten.  

Das Angebot (einschließlich dessen Vorbereitung und Ausarbeitung) hat 
unentgeltlich zu erfolgen. Das Angebot begründet keine Verpflichtungen 
für den potentiellen Besteller. Kostenvoranschläge werden nur bei aus-
drücklicher vorheriger Vereinbarung vergütet. 

3.2 Soweit im Einzelfall abweichend von Ziff. 17.1 Auslagen, Fremdkosten 
und/oder Spesen nach Aufwand vergütet werden sollen, sind diese im An-
gebot aufgeschlüsselt nach Posten, Menge sowie Einzel- und Gesamtpreis 
auszuweisen. 

4. BESTELLUNG UND ANNAHME  

4.1 Der Lieferant wird jede Bestellung des Bestellers auf erkennbare Fehler, 
Unklarheiten, Unvollständigkeit sowie Ungeeignetheit der vom Besteller 
gewählten Spezifikationen für die beabsichtigte Verwendung überprüfen. 
Der Lieferant wird den Besteller unverzüglich über erforderliche Ände-
rungen oder Präzisierungen der Bestellung informieren. 

4.2 Jede Bestellung und/oder Bestelländerung, die nicht ein vorheriges Ange-
bot des Lieferanten annimmt, ist vom Lieferanten schriftlich zu bestätigen. 
Dieser ausdrücklichen Annahme durch den Lieferanten steht die konklu-
dente Annahme des Angebots zum Vertragsschluss durch den Beginn der 
Ausführungen durch den Lieferanten gleich. 

4.3 In allen Schriftstücken hat der Lieferant folgende Informationen anzuge-
ben: Einkaufsabteilung, komplette Bestellnummer, Bestelldatum und Zei-
chen des Bestellers. 

4.4 Der Besteller ist berechtigt, Änderungen des Liefergegenstandes auch 
nach Vertragsabschluss zu verlangen, soweit dies für den Lieferanten zu-
mutbar ist. Eine solche Vertragsänderung hat die beidseitigen Auswirkun-
gen, insbesondere Mehr- und Minderkosten sowie Auswirkungen auf den 
Terminplan angemessen zu berücksichtigen. 

4.5 Der Lieferant wird durch die Bestellung nicht zur Vertretung des Bestel-
lers berechtigt. 

5. LEISTUNGSERBRINGUNG DURCH DEN LIEFERANTEN UND 
UNTERLIEFERANTEN 

5.1 Der Lieferant erbringt die Leistungen selbst bzw. durch in seine Arbeits-
organisation eingegliederte Dritte und in eigener Verantwortung. Zum 
Einsatz von Unterlieferanten ist der Lieferant nur nach vorheriger, aus-
drücklicher Zustimmung des Bestellers berechtigt. Soweit der Besteller 
dem Einsatz von Unterlieferanten zustimmt, werden diese durch den Lie-
feranten im eigenen Namen und auf eigene Rechnung beauftragt.  

5.2 Erfolgt die Leistungserbringung in einem Standort des Bestellers, so hat 
der Lieferant die dort geltenden Sicherheits- und Ordnungsvorschriften 
für Fremdfirmen und/oder die Hausordnung zu beachten. Gleiches gilt für 
alle übrigen ihm zur Einsicht bereitgehaltenen im Standort geltenden Vor-
schriften. Hält der Lieferant Vorschriften für unzumutbar, hat er diesen 
unverzüglich gegenüber dem Besteller zu widersprechen. 

5.3 Der Lieferant setzt zur Leistungserbringung ausschließlich ausreichend 
qualifizierte Personen ein. Nicht eingesetzt werden dürfen Personen, de-
ren Arbeitsverhältnis mit dem Besteller in der Vergangenheit von diesem 
aus personen- oder verhaltensbedingten Gründen beendet wurde, sowie 
Personen, die wiederholt oder in besonderer Schwere die Interessen des 
Bestellers verletzt haben bzw. verletzen. Die aus einem Austausch des zur 
Leistungserbringung eingesetzten Personals resultierenden Mehrkosten 
trägt der Lieferant. 

6. ZEITPUNKT DER LEISTUNGSERBRINGUNG UND LIEFERUN-
GEN 

6.1 Ist für die Leistungserbringung eine Frist vereinbart, so beginnt diese, so-
weit nicht anders geregelt, mit Zugang der Bestellung beim Lieferanten. 

6.2 Sobald der Lieferant erkennen kann, dass er seine vertraglichen Verpflich-
tungen ganz oder teilweise nicht oder nicht rechtzeitig erfüllen kann, hat 
er dies dem Besteller unverzüglich unter Angabe der Gründe und der vo-
raussichtlichen Dauer der Verzögerung anzugeben. Die Mitteilung hat 
schriftlich zu erfolgen. Unterlässt der Lieferant diese Mitteilung, so kann 
er sich auf das Hindernis dem Besteller gegenüber nicht berufen. 

6.3 Erfüllt der Lieferant seine Leistungen nicht innerhalb der vereinbarten 
Zeit, so haftet er nach den gesetzlichen Bestimmungen. Der Besteller ist 
zudem im Falle von Lieferverzögerungen nach vorheriger schriftlicher 
Androhung gegenüber dem Lieferanten berechtigt, für jede angefangene 
Woche des Lieferverzuges eine Vertragsstrafe in Höhe von 0,5%, maxi-
mal jedoch 5% des Auftragswertes zu verlangen, es sei denn, dass der Lie-
ferant die Verzögerung nicht zu vertreten hat. Eine hiernach gezahlte Ver-
tragsstrafe wird auf den vom Lieferanten zu ersetzenden Verzugsschaden 
angerechnet. Die Vertragsstrafe kann bis zur Fälligkeit der Schlusszah-
lung geltend gemacht werden, ohne dass dies eines Vorbehalts bedarf.  

6.4 Teilleistungen und/oder –lieferungen werden nur nach ausdrücklicher 
Vereinbarung akzeptiert. 
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6.5 Soweit ein Liefertermin vereinbart ist, behält sich der Besteller bei vor-
zeitiger Anlieferung vor, die Lieferung auf Kosten des Lieferanten zu-
rückzusenden. Entscheidet sich der Besteller gegen eine Rücksendung, so 
lagert die Ware bis zum vereinbarten Liefertermin auf Kosten und Gefahr 
des Lieferanten beim Besteller. 

7. ERFÜLLUNGSORT 

 Erfüllungsort für alle aus diesem Vertrag entstehenden Ansprüche ist für 
beide Teile der vom Besteller vorgegebene Bestimmungsort (d.h. die in 
der Bestellung angegebene oder anderweitig vereinbarte Lieferadresse). 

8. MITWIRKUNG DES BESTELLERS 

8.1 Der Besteller erbringt die vertraglich vereinbarten Mitwirkungsleistun-
gen. Mangels abweichender Vereinbarungen handelt es sich insofern um 
Obliegenheiten. 

8.2 Sollte der Besteller erforderliche Mitwirkungsleistungen nicht oder nicht 
hinreichend erbracht haben, hat der Lieferant dies unverzüglich schriftlich 
zu rügen. Kommt der Lieferant dieser Rügeobliegenheit nicht nach, 
kommt der Besteller mit der Mitwirkung nicht in Verzug und der Lieferant 
kann sich auf ein Unterbleiben der Mitwirkung nicht berufen. 

9. PRÜFUNGEN 

 Sind für den Liefergegenstand Prüfungen vorgesehen, trägt der Lieferant 
die sachlichen und seine personellen Prüfkosten. Der Besteller trägt seine 
personellen Prüfkosten. Der Lieferant hat dem Besteller die Prüfbereit-
schaft mindestens eine Woche vor dem für die Prüfung vorgesehenen Ter-
min verbindlich anzuzeigen. Der Lieferant hat zudem mit dem Besteller 
einen Prüftermin zu vereinbaren. Wird zu diesem Termin der Lieferge-
genstand nicht vorgestellt, so gehen die personellen Prüfkosten des Be-
stellers zu Lasten des Lieferanten. Sind infolge festgestellter Mängel wie-
derholte oder weitere Prüfungen erforderlich, so trägt der Lieferant hierfür 
alle sachlichen und personellen Kosten. Für die Werkstoffnachweise der 
Vormaterialien trägt der Lieferant die sachlichen und personellen Kosten. 

10. VERPACKUNG UND VERSAND 

10.1 Der Lieferant hat getrennt von der Ware und Rechnung für jede einzelne 
Sendung am Tage des Versandes eine ausführliche Versandanzeige abzu-
senden. Der Lieferung sind Lieferschein und Packzettel beizufügen. Bei 
Schiffsversand sind in Versandpapieren und Rechnung der Name der Ree-
derei und des Schiffes anzugeben. Der Lieferant hat die für den Besteller 
günstigsten und geeignetsten Transportmöglichkeiten zu wählen. In allen 
Versandanzeigen, Lieferscheinen, Packzetteln, Frachtbriefen, Rechnun-
gen und auf der äußeren Verpackung sind die vom Besteller vorgeschrie-
benen Bestellzeichen und Angaben zur Abladestelle komplett anzugeben. 

10.2 Der Lieferant verpackt, etikettiert, lagert und versendet das Produkt stets 
in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und den Produktspezifi-
kationen, einschließlich produktspezifischer Anforderungen für Verpa-
ckung, Lagerung und Transport. Sofern gesetzlich vorgeschrieben, müs-
sen die Begleitdokumente die Risikoklasse und alle weiteren Angaben 
enthalten. Dies kann die Lieferung eines gültigen und vollständigen Si-
cherheitsdatenblattes beinhalten. 

10.3 Waren sind so zu verpacken, dass Transportschäden vermieden werden. 
Verpackungsmaterialien sind nur in dem Umfang zu verwenden, wie es 
erforderlich ist, um diesen Zweck zu erreichen. Der Lieferant hat die Ver-
packung entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen zurückzunehmen. 
Soweit der Besteller gemäß ausdrücklicher Vereinbarung im Einzelfall die 
Verpackung separat vergütet, ist er berechtigt, Verpackungen, die sich in 
gutem Zustand befinden, gegen Erstattung von 75% des berechneten Prei-
ses frachtfrei an den Lieferanten zurückzugeben. Pro Packstück gilt ein 
Höchstgewicht von 10 kg. 

10.4 Grundsätzlich muss der Lieferant gefährliche Produkte / gefährliche Güter 
(„Gefährliche Güter“) gemäß den geltenden nationalen/internationalen 
Anforderungen in Bezug auf Klassifizierung, Kennzeichnung, 

Verpackung, Lagerung und Transport von Gefährlichen Gütern verpa-
cken, identifizieren und versenden („Transport und Handhabung“). Glei-
ches gilt für die Erstellung und Unterzeichnung von vorgeschriebenen 
Transportdokumenten im Zusammenhang mit Gefahrgut, unabhängig 
vom vereinbarten Incoterm. Wo solche Vorschriften nicht bestehen, gel-
ten die UN-Empfehlungen für den Transport gefährlicher Güter, UN Mo-
del Regulations. 

10.5 Der Lieferant haftet für Schäden und übernimmt die Kosten, die durch 
Nichtbeachtung dieser Vorschriften entstehen. Er ist auch verantwortlich 
für die Einhaltung dieser Vorschriften durch seine Unterlieferanten. 

10.6 Alle Sendungen, die durch Nichtbeachtung dieser Vorschriften nicht über-
nommen werden können, lagern auf Kosten und Gefahr des Lieferanten. 
Der Besteller ist berechtigt, Inhalt und Zustand solcher Sendungen festzu-
stellen. 

11. EINHALTUNG DER REACH-VO 

11.1 Soweit der Lieferant Lieferant im Sinne von Art. 3 Nr. 32 REACH-VO 
(Verordnung (EG) 1907/2006) ist, verpflichtet er sich zur Erfüllung der 
Pflichten, die ihn in Bezug auf die Lieferung der Ware treffen. Insbeson-
dere stellt er dem Besteller in allen Fällen des Art. 31 Abs. 1 bis 3 
REACH-VO ein Sicherheitsdatenblatt gemäß Art. 31 REACH-VO in der 
Sprache des Empfängerlandes zur Verfügung und kommt seiner Informa-
tionspflicht gemäß Art. 32 REACH-VO bei Stoffen als solchen und in Ge-
mischen nach, für die kein Sicherheitsdatenblatt erforderlich ist. 

11.2 Der Lieferant verpflichtet sich, dafür zu sorgen, dass alle in der Ware ent-
haltenen Stoffe in Übereinstimmung mit den maßgeblichen Anforderun-
gen von Art. 6 der REACH-VO für die vom Besteller bekanntgegebenen 
Verwendungen wirksam registriert sind, sofern sie nicht von der Re-
gistrierpflicht ausgenommen sind, und dass diese, sofern erforderlich, zu-
gelassen sind. Für von Erzeugnissen im Sinne von Art. 7 REACH-VO 
freigesetzte Stoffe gilt dieses entsprechend. 

11.3 Der Lieferant informiert den Besteller unverzüglich, soweit in Bestandtei-
len eines vom Lieferanten gelieferten Ware ein Stoff in einer Konzentra-
tion von mehr als 0,1 Massenprozent (w/w) enthalten ist, der die Kriterien 
der Art. 57 und 59 REACH-VO erfüllt und/oder in Anhang XIV der 
REACH-VO aufgeführt ist. Entsprechendes gilt für Verpackungen. 

12. VERSICHERUNGEN 

12.1 Entsprechend dem Gefahrübergang der vereinbarten INCOTERMS/Lie-
ferkonditionen trägt die jeweilige Partei das Risiko für Verlust oder Be-
schädigung der Waren. 

12.2 Der Lieferant hat für Schäden, die von ihm, seinem Personal und/oder sei-
nen Beauftragten durch erbrachte Leistungen, gelieferte Arbeiten oder Sa-
chen verursacht werden, auf seine Kosten eine branchenübliche Haft-
pflichtversicherung abzuschließen. Diese ist dem Besteller auf Verlangen 
nachzuweisen. Weitergehende Schadensersatzansprüche, die dem Bestel-
ler über die Deckungssummen der Versicherungen ggf. zustehen, bleiben 
unberührt. 

12.3 Der Abschluss einer speziellen Montageversicherung neben der Haft-
pflichtversicherung gem. Ziff. 12.2 bedarf im Einzelfall einer Festlegung 
zwischen Besteller und Lieferant. 

12.4 Dem Besteller leihweise überlassene Gegenstände, insbesondere Maschi-
nen und Apparate, die auf Betriebsstätten eingesetzt werden, werden von 
diesem gegen die üblichen Risiken versichert. Eine darüber hinausge-
hende Haftung des Bestellers für Untergang bzw. Beschädigung dieser 
Gegenstände scheidet – außer in Fällen von Vorsatz oder grober Fahrläs-
sigkeit – aus. 

13. KEINE ARBEITNEHMERÜBERLASSUNG, MINDESTLOHN 

13.1 Der Besteller ist gegenüber Mitarbeitern des Lieferanten nicht zur Wei-
sung berechtigt. Der Lieferant verpflichtet sich, dafür zu sorgen, dass im 
Rahmen der Leistungserbringung keine Eingliederung von ihm 
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eingesetzter Personen in den Betrieb des Bestellers erfolgt. Dies gilt ins-
besondere, soweit vom Lieferanten eingesetzte Personen die Leistungen 
in den Räumen oder auf dem Gelände des Bestellers erbringen. 

13.2 Der Lieferant ist für die Erfüllung der vertraglichen, gesetzlichen, behörd-
lichen und berufsgenossenschaftlichen Verpflichtungen gegenüber den 
von ihm für die Leistungserbringung eingesetzten Personen allein verant-
wortlich. Der Lieferant wird den Besteller bei deren Verletzung von ent-
sprechenden Ansprüchen, die gegenüber dem Besteller geltend gemacht 
werden, vollumfänglich freistellen. Dies gilt insbesondere für Verpflich-
tungen zu Lohn- und/oder Gehaltszahlungen und/oder alle übrigen Zah-
lungsverpflichtungen, die aus Arbeits- oder Dienstleistungsverhältnissen 
resultieren (etwa für Sozialversicherungsbeiträge). Gleiches gilt für alle 
etwaigen Ansprüche aufgrund Arbeitnehmerüberlassung.  

13.3 Sobald der Lieferant Anhaltspunkte dafür sieht, dass eine Scheinselbst-
ständigkeit des Lieferanten beim Besteller angenommen werden könnte 
oder dass die Leistungserbringung durch den Lieferanten als Arbeitneh-
merüberlassung qualifiziert werden könnte, informiert der Lieferant den 
Besteller hierüber unverzüglich. 

13.4 Der Lieferant sorgt dafür, dass die jeweils geltenden gesetzlichen Bestim-
mungen zum Mindestlohn eingehalten werden. Dies gilt insbesondere für 
die gesetzlichen Dokumentationspflichten. Der Lieferant übernimmt zu-
dem etwaige Dokumentationspflichten des Bestellers nach dem Arbeits-
zeitgesetz mit Blick auf Leistungen des Lieferanten gegenüber dem Be-
steller. Dies gilt auch, wenn und soweit der Lieferant für diese Leistungen 
einen Unterlieferanten beauftragt. Im Falle eines Verstoßes gegen die 
Mindestlohnbestimmungen oder das Arbeitszeitgesetz durch den Liefe-
ranten oder einen Unterlieferanten hat der Lieferant den Besteller hiervon 
unverzüglich in Schriftform zu informieren. Der Lieferant stellt den Be-
steller vollumfänglich von etwaigen Forderungen im Zusammenhang mit 
dem Mindestlohn frei. 

14. UNTERLAGEN DES BESTELLERS 

14.1 Der Besteller behält sich die gewerblichen Schutzrechte und die Urheber-
rechte an allen dem Lieferanten physisch oder elektronisch überlassenen 
Unterlagen vor. Alle Zeichnungen, Normen, Richtlinien, Analysemetho-
den, Rezepturen und sonstigen Unterlagen, die dem Lieferanten für die 
Herstellung des Liefergegenstandes vom Besteller überlassen werden, 
bleiben im Eigentum des Bestellers. Im Übrigen gilt für sie Ziff. 26. Die 
im Eigentum des Bestellers stehenden Unterlagen und/oder seine Ge-
schäfts- und Betriebsgeheimnisse an Zeichnungen, Normen, Richtlinien, 
Analysemethoden, Rezepturen und sonstigen Unterlagen dürfen vom Lie-
feranten nur für die vertraglich vereinbarten Zwecke des Bestellers ver-
wendet, vervielfältigt oder Dritten zugänglich gemacht werden. Etwas an-
deres gilt nur im Falle der schriftlichen Zustimmung des Bestellers. Auf 
Verlangen sind sie dem Besteller samt allen Abschriften und Vervielfälti-
gungen, die für die Vertragsabwicklung oder gemäß gesetzlichen Aufbe-
wahrungspflichten nicht mehr erforderlich sind, unverzüglich herauszu-
geben und/oder –im Falle elektronischer Unterlagen – zu löschen. 

14.2 Unterlagen aller Art, die der Besteller für die Verwendung, Aufstellung, 
Montage, Verarbeitung, Lagerhaltung, den Betrieb, die Wartung, Inspek-
tion, Instandhaltung und Instandsetzung des Liefergegenstandes benötigt, 
sind vom Lieferanten rechtzeitig und unaufgefordert kostenlos zur Verfü-
gung zu stellen. 

14.3 Interne Normen (Werknormen) und Richtlinien des Bestellers sind vom 
Lieferanten rechtzeitig anzufordern, sofern sie nicht bereits zugänglich ge-
macht oder überlassen wurden. 

14.4 Vom Besteller überlassene Unterlagen sind vorbehaltlich der Verpflich-
tung aus Ziff. 15 und/oder bestehender gesetzlicher Archivierungspflich-
ten spätestens mit Abwicklung des Auftrags durch den Lieferanten unauf-
gefordert zurückzugeben und/oder –im Falle elektronischer Unterlagen – 
zu löschen. 

15. AUFBEWAHRUNGSPFLICHT DES BESTELLERS 

 Sämtliche vom Lieferanten im Rahmen des Vertrags erstellten Unterlagen 
(z.B. Entwürfe, Reinzeichnungen, Filmkopien, Tonbänder und Andrucke) 
und die dem Besteller übermittelten Daten sind vom Lieferanten noch drei 
(3) Jahre nach Vertragsbeendigung aufzubewahren und nach besonderer 
Aufforderung durch den Besteller ohne weitere Vergütung zur Verfügung 
zu stellen. 

16. QUALITÄTSSICHERUNG 

16.1 Der Lieferant ist verpflichtet, eine wirksame Qualitätssicherung (etwa 
nach ISO 9000 ff. oder gleichwertig) durchzuführen und aufrechtzuerhal-
ten. Auf Anforderung weist der Lieferant dem Besteller entsprechende 
Maßnahmen nach.  

16.2 Der Besteller ist berechtigt, die Maßnahmen zur Qualitätssicherung nach 
Ankündigung selbst oder durch vom Lieferanten beauftragte Dritte zu 
überprüfen. 

16.3 Der Lieferant hat den Besteller zu benachrichtigen, bevor er Änderungen 
an Rohstoffen, Rohstoffquellen, Herstellungsverfahren, Produktionsaus-
rüstung oder Standorten, die an der Ausführung einer Bestellung beteiligt 
sind, vornimmt und hat die vorherige Zustimmung des Bestellers einzu-
holen, dass solche Änderungen den Gebrauch der Waren und/oder Dienst-
leistungen für den Besteller nicht ungeeignet machen. Der Besteller kann 
die Bestellung stornieren, wenn durch die Änderungen der Gebrauch der 
Waren und/oder Dienstleistungen für den Besteller ungeeignet wird. 

16.4 Der Lieferant stellt sicher, dass alle Geräte und Behälter vor jedem Pro-
duktwechsel mit größter Sorgfalt gereinigt werden. Der Lieferant muss in 
Übereinstimmung mit allen anwendbaren Gesetzen handeln, einschließ-
lich der neuesten Leitlinien zur Verhütung von Kontaminationen bei der 
Herstellung von Pflanzenschutzmitteln, abrufbar unter https://crop-
life.org/?s=guidelines, und muss – soweit gesetzlich möglich und anwend-
bar – dem Besteller angeben, welches andere Produkt zuvor in den Gerä-
ten und Behältern gehandhabt, verarbeitet oder gelagert wurde. Darüber 
hinaus muss der Lieferant den Besteller unverzüglich über jedes Konta-
minationsrisiko oder jeden Kontaminationsverdacht informieren. 

17. VERGÜTUNG 

17.1 Soweit nicht ausdrücklich schriftlich anders vereinbart, ist die geschuldete 
Vergütung ein Festpreis. Festpreise schließen auch Auslagen, Energiekos-
ten, Rohmaterialkosten, Fremdkosten, Reisekosten und Spesen sowie die 
Verpackung und Lieferung „frei Haus“ ein. Mit Festpreisen abgegolten 
sind auch Skizzen und Entwürfe (inklusive Reinzeichnung oder abgespei-
chert auf Datenträger einschließlich Bildfeindaten). Festpreisabreden gel-
ten auch für vor Vertragsschluss vom Lieferanten vorgenommene Schät-
zungen, sofern diese nicht explizit als unverbindlich gekennzeichnet sind. 
Etwaige zur Leistungserfüllung notwendige Mehrkosten sind vom Liefe-
ranten zu tragen.  

17.2 Soweit nicht ein Festpreis vereinbart ist, sind Reisekosten nur nach vor-
heriger schriftlicher Zustimmung des Bestellers gemäß den Bedingungen 
für die Erstattung von Reisekosten des Bestellers erstattungsfähig. 

17.3 Soweit sich in der Zeit zwischen Bestellung und Lieferung die Preise des 
Lieferanten ermäßigen oder die Konditionen des Lieferanten verbessern, 
gelten die am Tage der Lieferung gültigen Preise und Konditionen auch 
gegenüber dem Besteller. Dies gilt entsprechend für im Einzelfall geneh-
migte Leistungen Dritter, Auslagen, Spesen und Fremdkosten. 

18. ZAHLUNGSBEDINGUNGEN 

18.1 Rechnungen müssen die in der Bestellung aufgeführte Bestellnummer ent-
halten sowie die Leistungsbestandteile detailliert beschreiben. Rechnun-
gen müssen ferner in Ausdrucksweise, Reihenfolge der Rechnungspositi-
onen und der Preise der Bestellung entsprechen. Etwaige Mehr- oder Min-
derleistungen sind in der Rechnung gesondert aufzuführen.  

https://croplife.org/?s=guidelines
https://croplife.org/?s=guidelines


4 

  

18.2 Rechnungen, die nicht auf lokale Währung lauten, haben den Umrech-
nungskurs Fremdwährung/lokale Währung beziehungsweise den Mehr-
wertsteuerbetrag in lokaler Währung auszuweisen. 

18.3 Soweit die Parteien im Einzelfall abweichend von Ziff. 17.1 schriftlich 
vereinbaren, dass der Besteller Auslagen, Fremdkosten und/oder Spesen 
nach Aufwand vergütet, sind diese in der Rechnung aufgeschlüsselt nach 
Posten, Menge sowie Einzel- und Gesamtpreis anzugeben und anhand von 
Kopien der zugrundeliegenden Rechnungsbelege nachzuweisen. 

18.4 Zahlungsfristen laufen von einem konkret festgelegten Zeitpunkt an, frü-
hestens jedoch vom Wareneingang oder der Abnahme an, jedoch keines-
falls vor Eingang der Rechnung und – soweit vereinbart – der Überlassung 
von Analysezertifikaten und/oder Herstellerunterlagen.  

18.5 Zahlungen werden innerhalb von 30 (dreißig) Tagen netto nach Rech-
nungseingang zur Zahlung fällig, sofern nicht nach der Regelung in Ziff. 
18.4 ein späterer Zeitpunkt maßgeblich ist. 

18.6 Die Parteien können von Ziff. 18.5 abweichende Vereinbarungen treffen 
soweit dies ausdrücklich erfolgt, z.B. im Textfeld einer Bestellung. 

18.7 Der Besteller kommt nur in Zahlungsverzug, soweit der Besteller nach 
Fälligkeit ausdrücklich gemahnt wurde und/oder soweit ein fester Zah-
lungstermin vereinbart wurde. Der im Falle des Verzugs des Bestellers 
geltende pauschalierte Verzugszinssatz beträgt 9 Prozentpunkte p.a. über 
dem Basiszinssatz, es sei denn, der Besteller weist einen geringeren Zins-
schaden des Lieferanten nach. 

18.8 Im Falle einer fehlerhaften Lieferung ist der Besteller berechtigt, die Zah-
lung wertanteilig bis zur ordnungsgemäßen Erfüllung zurückzuhalten. 

18.9 Die Zahlung bedeutet keine Anerkennung von Konditionen und Preisen. 
Der Zeitpunkt der Zahlung hat auf den Beginn von Gewährleistungsfristen 
keinen Einfluss und stellt weder eine vorbehaltlose Annahme des Leis-
tungsgegenstandes noch einen Verzicht auf mögliche Mängelrügen dar. 

18.10 Der Lieferant stellt seine Rechnungen ausschließlich in elektronischer 
Form und gemäß den Angaben in der jeweiligen Bestellung aus. 

19. EIGENTUMSVORBEHALTE 

19.1 Die Übereignung von Ware auf den Besteller hat unbedingt und ohne 
Rücksicht auf die Zahlung des Preises zu erfolgen.  

19.2 Akzeptiert der Besteller im Wege einer individuellen Vereinbarung ein 
durch die Kaufpreiszahlung bedingtes Angebot des Verkäufers auf Über-
eignung, erlischt der Eigentumsvorbehalt des Lieferanten spätestens mit 
Kaufpreiszahlung für die gelieferte Ware. Der Besteller bleibt im ord-
nungsgemäßen Geschäftsgang auch vor Kaufpreiszahlung zur Weiter-
veräußerung der Ware unter Vorausabtretung der hieraus entstehenden 
Forderung ermächtigt; hilfsweise gilt der einfache und auf den Weiterver-
kauf verlängerte Eigentumsvorbehalt. Ausgeschlossen sind jedenfalls alle 
sonstigen Formen des Eigentumsvorbehalts. Das gilt insbesondere für den 
erweiterten, den weitergeleiteten und den auf die Weiterverarbeitung ver-
längerten Eigentumsvorbehalt. 

20. RECHTEEINRÄUMUNG/RECHTEÜBERTRAGUNG 

20.1 Die Parteien sind sich einig, dass sämtliche Rechte an den vertragsgegen-
ständlichen, vom Lieferanten für den Besteller individuell erstellten Wer-
ken, Designs, insbesondere Figuren und Grafiken, Fotos, Software, Da-
tensammlungen und/oder sonstigen Arbeitsergebnissen, einschließlich der 
zugehörigen Entwürfe, Dokumentation sowie Informationen, (nachfol-
gend zusammen „Arbeitsergebnisse“) ausschließlich dem Besteller zu-
stehen. Die Parteien sind sich ferner einig, dass der Besteller berechtigt 
ist, diese Arbeitsergebnisse (auch über die Geschäftszwecke des Bestel-
lers und das mit dem konkreten Auftrag verfolgte Ziel hinaus) in denkbar 
umfassender Art und Weise zu nutzen, zu verwerten, zu ergänzen, zu mo-
difizieren und sonst zu bearbeiten und mit anderen Werken oder Gegen-
ständen zu verbinden sowie in veränderter und unveränderter Form an 
Konzerngesellschaften und sonstige Dritte zu übertragen. 

20.2 Demgemäß räumt der Lieferant mit Abschluss dieses Vertrages an den 
vorstehend bezeichneten, vom Lieferanten erstellten und nach dem Urhe-
berrecht geschützten Arbeitsergebnissen sowie an allen Überarbeitungen 
und/oder Veränderungen dieser Arbeitsergebnisse die ausschließlichen, 
unwiderruflichen, zeitlich, räumlich und inhaltlich unbeschränkten, ganz 
oder teilweise übertragbaren und ganz oder teilweise unterlizenzierbaren 
Nutzungsrechte ein. Diese Rechtseinräumung umfasst sämtliche Verwer-
tungs- und Nutzungsrechte, insbesondere das Vervielfältigungs-, Verbrei-
tungs-, Ausstellungs-, Vortrags-, Aufführungs- und Vorführungsrecht, das 
Sende-, Vorführungs-, Vermiet-, Verleih- und Datenbankrecht, das Film-
theater-, Videogrammrecht (unter Einschluss sämtlicher audiovisueller 
Speichersysteme), das Merchandisingrecht, sowie die Rechte zur Wieder-
gabe durch interaktive und nicht-interaktive Bild- oder Tonträger, der 
Wiedergabe von Funksendungen und von öffentlicher Zugänglichma-
chung, der Digitalisierung, Online-Bereithaltung, -Übertragung und -Wie-
dergabe, der sonstigen öffentlichen Wiedergabe und Zugänglichmachung. 
Umfasst ist ferner auch das Recht, die Arbeitsergebnisse zu ändern, zu 
bearbeiten (insbesondere in andere Sprachen zu übersetzen und zu syn-
chronisieren) sowie mit anderen Werken oder Gegenständen zu verbin-
den. Die vorstehende Nutzungsrechtseinräumung umfasst sämtliche be-
kannte Nutzungsarten, insbesondere die Nutzung, Verwendung und/oder 
Verwertung zu Zwecken der Werbung (etwa auch in Form von Plakaten, 
Prospekten, Einladungen, Briefen, Wiedergaben im Intranet und/oder In-
ternet, auf Websites, in Apps sowie durch alle sonstigen digitalen Me-
dien), im Rahmen von Büchern, Presseerklärungen und/oder sonstigen 
Schriftwerken, im Rahmen von Fernsehfilmen, Firmenvideos, durch Fo-
tos und/oder sonstige Bildaufzeichnungen, in sämtlichen digitalen Formen 
(etwa im Rahmen von Multimediaprodukten, auf Websites, in Apps, zur 
Bereithaltung im Intranet und/oder im Internet) und/oder in abbildenden 
und die Arbeitsergebnisse ggf. integrierenden Bildnissen der Kunst 
und/oder Grafiken (einschließlich Logos). Die vorstehende Nutzungs-
rechtseinräumung an den Arbeitsergebnissen umfasst ferner auch die Ein-
räumung für unbekannte Nutzungsarten sowie die Nutzung auch in bear-
beiteter Form.  

20.3 Soweit fremde Urheberrechtsordnungen dies zulassen, überträgt der Lie-
ferant dem Besteller an den Arbeitsergebnissen auch die Urheberrechte 
als solche. Der Lieferant überträgt dem Besteller weiter sämtliche an den 
Arbeitsergebnissen bestehenden Leistungsschutzrechte sowie das Recht 
zur Verfilmung daran.  

20.4 Im Hinblick auf vertragsgegenständliche, vom Lieferanten für den Bestel-
ler individuell erstellte Software und/oder Anpassungen an Software 
und/oder Softwareteilen (einschließlich schutzfähiger Datenbanken, Da-
ten- oder Datenbankstrukturen und Datensammlungen) gilt zudem Fol-
gendes: 

- Handelt es sich bei den Arbeitsergebnissen um individuell erstellte Soft-
ware oder Anpassungen an Standard-Software, so werden dem Besteller 
an diesen ausschließliche Rechte eingeräumt. Im Übrigen erfolgt eine 
nicht-ausschließliche Einräumung der Rechte. 

- Dem Besteller steht hinsichtlich der vertragsgegenständlichen Software 
oder Softwareteilen, einzeln, aber auch unter Einbindung in andere Soft-
ware und/oder Softwareteile und insoweit dann auch gemeinsam, insbe-
sondere das Recht zu, diese zu verwerten, zu vermieten, zu verleihen, zu 
vervielfältigen, umzugestalten, zu ändern, diese ganz oder teilweise draht-
gebunden oder drahtlos zu übertragen, sie der Öffentlichkeit entgeltlich 
oder unentgeltlich zum Abruf zur Verfügung zu stellen und über die Leis-
tung öffentlich zu berichten. Hiervon sind ausdrücklich auch Dokumenta-
tionen, Schulungsmittel oder Zwischenergebnisse dieser Software miter-
fasst. 

- Der Besteller ist berechtigt, Nutzungsrechte an Software, die aufgrund 
dieser Bedingungen durch den Besteller erworben worden sind, bei Um-
strukturierungen, Gründungen zum Zwecke der Forschung und Entwick-
lung (insbesondere auch für in diesem Zusammenhang gegründete Joint 
Ventures), Unternehmensveräußerungen oder für die ganz oder in Teilen 
erfolgende Auslagerung von IT-Prozessen auf gem. § 15 AktG verbun-
dene Gesellschaften und Dritte (insbesondere Dienstleister im Zusam-
menhang mit diesem IT-Outsourcing) zu übertragen. Die Übertragung 
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darf insoweit auch teilweise erfolgen und geht im Rahmen des lizenzierten 
Umfangs mit einer Nutzungsbefugnis zu Gunsten des Bestellers einher.  

20.5 Darüber hinaus überträgt der Lieferant alle Rechte an und aus Erfindungen 
(einschließlich Patent- und Gebrauchsmusterrechten), Kennzeichen-, 
Marken-, Namens- und Designrechte, die an den für den Besteller ge-
schaffenen Arbeitsergebnissen bestehen, vollständig und weltweit an den 
Besteller. Diese Übertragung umfasst ferner sämtliche Anmeldungen und 
Anwartschaften auf diese Rechte. Die Übertragung ist unabhängig davon, 
ob die Rechte, Anmeldungen und Anwartschaften registriert oder unregis-
triert sind. Sollten ggf. bestehende Leistungsschutz-, Kennzeichen-, Mar-
ken-, Namens- oder Designrechte nicht übertragbar sein, gilt Ziff. 20.1 
entsprechend. 

20.6 Erstellt der Lieferant im Auftrag des Bestellers Software und/oder Anpas-
sungen an Standard-Software, ist der im Rahmen der Auftragserfüllung 
erstellte Quell- und Objektcode dem Besteller umfassend und in geeigne-
ter Form zu überlassen. Ist Gegenstand des Vertrages die Lieferung von 
Standardsoftware und überlässt der Lieferant dem Besteller hierfür keinen 
Quell- und Objektcode, ist der Lieferant verpflichtet, soweit der Besteller 
dies wünscht, den Quellcode bei einem geeigneten Dritten, d.h. insbeson-
dere bei einem sogenannten Escrow-Agenten, zu marktüblichen Konditi-
onen und zu Gunsten des Bestellers zu hinterlegen. 

20.7 Neben dem ausschließlichen geistigen Eigentum erwirbt der Besteller an 
sämtlichen im Rahmen dieses Vertrages von dem Lieferanten oder im 
Auftrag des Lieferanten zur Durchführung der Bestellung hergestellten 
oder überlassenen körperlichen Gegenständen und Datenträgern (z.B. ins-
besondere an Skizzen, Entwürfen, Unterlagen, Formen, Modellen, Werk-
zeugen, Filmen, Fotos, Dias, Kontaktabzügen, Filmaufnahmen, Video-
bändern, Druckvorlagen, USB-Sticks, Speicherkarten, Werbematerialien, 
Plakaten, Anzeigen, Etiketten, Verpackungen usw.) auch das ausschließ-
liche Sacheigentum. Dies gilt auch, wenn die benannten Gegenstände 
ganz oder teilweise im Besitz des Lieferanten verbleiben. Auf Anforde-
rung sind diese Gegenstände dem Besteller auszuhändigen. 

20.8 Mit der Zahlung der vereinbarten Vergütung sind sowohl die vertraglich 
geschuldeten Leistungen des Lieferanten als auch die vorstehenden 
Rechteübertragungen vollständig abgegolten. 

21. RECHTE DRITTER UND URHEBERBENENNUNG  

21.1 Bei Bildmaterial hat der Lieferant ein etwaig erforderliches Einverständ-
nis abgebildeter Personen mit der Aufnahme und deren Veröffentlichung 
und Verwertung nach Maßgabe der Ziff. 20.2 vorab einzuholen. 

21.2 Soweit Dritte, wie z. B. Fotografen, Illustratoren, Modelle, Sprecher, Sän-
ger usw. beauftragt werden, räumt der Lieferant dem Besteller vor der Be-
auftragung im Hinblick auf die Honorarbemessung und die rechtliche Ab-
sicherung die Möglichkeit ein, den Umfang der Leistung einzuschränken. 

21.3 Der Lieferant verpflichtet, sich dafür zu sorgen, dass er sämtliche Urheber 
und Leistungsschutzberechtigte, die an den im Rahmen dieses Vertrages 
erbrachten Leistungen und Gegenständen aufgrund einer mit ihm ge-
schlossenen Vereinbarung mitgewirkt haben oder deren Leistungen oder 
Werke er übernommen hat, sofern gesetzlich vorgeschrieben, an seinen 
Erträgnissen angemessen beteiligt.  

21.4 Der Lieferant verzichtet bei einer eigenen (Mit-) Urheberschaft in Bezug 
auf alle Werknutzungen des Bestellers auf eine Urheber-Benennung und 
wird die von ihm in die Erbringung seiner Leistungen eingeschaltete 
Dritte anhalten, ebenfalls auf deren Benennung als Urheber zu verzichten. 
Über die namentliche Nennung des Lieferanten und/oder von (Mit-)Urhe-
bern sowie über eine etwaige Ausgestaltung der Nennung entscheidet der 
Besteller. 

21.5 Der Lieferant sorgt durch entsprechende Vereinbarungen (insbesondere 
mit Arbeitnehmern oder etwaigen von ihm beauftragten Unterlieferanten) 
dafür, dass die vertragsgemäße Benutzung der überlassenen Arbeitsergeb-
nisse und sonstigen Gegenstände nicht durch etwaige (Mit-)Urheberrechte 
oder sonstige Schutzrechte beeinträchtigt wird und dass dem Besteller die 
Rechte eingeräumt werden, wie sie in Ziff. 20.1 bis Ziff. 20.7 beschrieben 

sind. Der Lieferant ist verpflichtet, erforderlichenfalls die nötigen Rechte 
und/oder Lizenzen zu erwerben. Etwaige Lizenzgebühren trägt der Liefe-
rant. 

22. SCHUTZRECHTVERLETZUNGEN 

22.1 Der Lieferant stellt den Besteller vorbehaltlich der Regelung unter 22.2 
vollumfänglich von allen Ansprüchen Dritter frei, die aus einer Verlet-
zung von Schutzrechten Dritter durch die vertragsgemäß genutzten Ar-
beitsergebnisse und/oder gelieferten Gegenständen hergeleitet werden. 
Die Freistellungspflicht umfasst alle Aufwendungen, die dem Besteller 
aus oder in Zusammenhang mit der Inanspruchnahme durch einen Dritten 
notwendigerweise erwachsen. 

22.2 Für Leistungen, die vom Besteller zur Verfügung gestellt werden, haftet 
der Lieferant nicht. Der Besteller stellt den Lieferanten von Ansprüchen 
Dritter frei, soweit der jeweilige Anspruch darauf beruht, dass der Liefe-
rant auf ausdrücklichen Wunsch des Bestellers gehandelt hat, obwohl der 
Lieferant dem Besteller seine Bedenken im Hinblick auf die Zulässigkeit 
der Handlung schriftlich mitgeteilt hat. 

23. CORPORATE DESIGN 

 Der Lieferant verpflichtet sich insbesondere bei der Erstellung von Kom-
munikationsleistungen (z.B. Werbemitteln, Plakaten, Filmen, Fernseh- 
oder Radiospots, Produktverpackungen, Geschäftsbriefen, Geschäftsbe-
richten oder Ähnlichem, unabhängig davon, ob für den internen Einsatz 
beim Besteller oder für externe Zwecke gegenüber Dritten) das jeweils 
gültige Corporate Design des Bestellers ordnungsgemäß anzuwenden. 
Diesbezüglich verpflichtet sich der Besteller, dies dem Lieferanten in ge-
eigneter Weise zu übermitteln oder Zugriff zu ermöglichen. 

24. EINHALTUNG WETTBEWERBSRECHTLICHER BESTIMMUN-
GEN BEI WERBE- UND KOMMUNIKATIONSLEISTUNGEN 

24.1 Der Lieferant haftet dafür, dass die von ihm vorgeschlagenen Werbe- und 
Kommunikationsmaßnahmen mit den für diese Maßnahmen geltenden 
wettbewerbsrechtlichen Bestimmungen übereinstimmen. Kosten, die dem 
Besteller infolge der von dem Lieferanten unterlassenen oder nicht ord-
nungsgemäß vorgenommenen Prüfung über die wettbewerbsrechtliche 
Zulässigkeit der vorgeschlagenen Kommunikationsmaßnahme entstehen, 
trägt der Lieferant. 

24.2 Der Lieferant haftet nicht für die Richtigkeit von in der vorgeschlagenen 
Kommunikationsmaßnahme enthaltenen Sachaussagen über Produkte und 
Leistungen des Bestellers, sofern der Besteller diesen Inhalt zur Veröf-
fentlichung freigegeben hat. 

25. PHARMAKOVIGILANZ 

Dieser Abschnitt gilt, wenn der Lieferant Waren oder Dienstleistungen im 
Zusammenhang mit Arzneimitteln, Nahrungsergänzungsmitteln, Kosme-
tika, Medizinprodukten, Kombinationsprodukten und Therapiehilfsmit-
teln von Bayer liefert. Er gilt nicht für Einkäufe von der Bayer Crop Sci-
ence Division. 

25.1 Der Lieferant muss angemessene Qualitätsmanagementmaßnahmen 
(QMMs) implementieren und aufrechterhalten, um seinen Pharmakovi-
gilanz- (PV) und regulatorischen Pflichten nachzukommen. Wesentliche 
QMMs umfassen Prozessbeschreibungen, Qualifizierung und Schulung, 
Dokumentation und Verbesserungsmaßnahmen. 

25.2 Der Lieferant hat Bayer unverzüglich über selbst identifizierte Probleme 
oder Feststellungen aus internen oder externen Audits und Inspektionen 
zu informieren, die sich auf seine in diesem Abschnitt [25] dargelegten 
Pflichten beziehen. 

25.3 Der Lieferant verpflichtet sich, die Pharmakovigilanz-Abteilung von 
Bayer innerhalb eines Geschäftstages nach Erhalt schriftlich über alle un-
erwünschten Ereignisse (Jedes unerwünschte medizinische Vorkommnis 
bei einem Patienten oder einer klinischen Untersuchungsperson, der ein 
pharmazeutisches Produkt verabreicht wurde und das nicht 
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notwendigerweise einen Kausalzusammenhang mit dieser Behandlung 
aufweist. Ein unerwünschtes Ereignis (UE) kann daher jedes uner-
wünschte und unbeabsichtigte Anzeichen (einschließlich beispielsweise 
eines abnormen Laborbefundes), Symptom oder eine Krankheit sein, die 
zeitlich mit der Anwendung eines Arzneimittels verbunden ist, unabhän-
gig davon, ob ein Zusammenhang mit dem Arzneimittel vermutet wird. 
Zusätzlich sind die folgenden sicherheitsrelevanten Informationen zu mel-
den: Alle bekannten Fälle von Exposition über Mutter/Vater (Exposition 
während der Empfängnis, Schwangerschaft, Geburt und Stillzeit); Arznei-
mittelwechselwirkungen; Sucht/Abhängigkeit; Entzugssyndrom; man-
gelnde Wirksamkeit/Wirkverlust; Verdacht auf Übertragung eines Infek-
tionserregers; Probleme bei der beabsichtigten und unbeabsichtigten Pro-
duktanwendung und Medikationsfehler, einschließlich, aber nicht be-
schränkt auf Off-Label-Anwendung, beabsichtigten und unbeabsichtigten 
Missbrauch, Überdosierung und unsachgemäße Verabreichung; ge-
fälschte Produkte, einschließlich umgeleiteter und gefälschter Produkte; 
berufsbedingte und umweltbedingte Exposition; unerwartete therapeuti-
sche Vorteile (bestehende Erkrankung verbessert) in Bezug auf ein Bayer-
Produkt) und Produkt-Reklamationen (Jeder erhaltene Bericht (schriftli-
che, elektronische oder mündliche Mitteilung) über einen potenziellen 
oder angeblichen Mangel eines Produkts in seiner Qualität (einschließlich 
Identität, Haltbarkeit, Zuverlässigkeit, Sicherheit, Wirksamkeit oder Leis-
tung) oder eine vermutete Fälschung, die ein potenzielles Risiko für den 
Patienten/Kunden/Benutzer/die Umwelt darstellen kann oder auch nicht) 
bezüglich Bayer-Produkten zu informieren. 

Meldungen können per E-Mail an pv.caseprocessing@bayer.com oder 
über das Kontaktformular https://www.bayer.com/en/report-a-side-
effect.aspx gesendet werden. 

26. GEHEIMHALTUNG 

26.1 Der Lieferant verpflichtet sich, sämtliche vom Besteller erhaltenen schrift-
lichen und mündlichen Informationen nur für die in diesem Vertrag vor-
gesehenen Zwecke zu benutzen, im Übrigen geheim zu halten und Dritten 
ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Bestellers nicht zugänglich 
zu machen. Der Lieferant verpflichtet sich ferner, die Informationen nur 
solchen Mitarbeitern und etwaigen Unterlieferanten zugänglich zu ma-
chen, die durch eine dieser Ziff. 26 entsprechende Geheimhaltungsverein-
barung gebunden sind und die die Informationen zur Erfüllung des Ver-
trages zwischen Lieferant und Besteller notwendigerweise kennen müs-
sen. Der Lieferant wird dem Besteller den Abschluss entsprechender Ver-
einbarungen auf Verlangen schriftlich bestätigen. 

26.2 Die vorgenannte Geheimhaltungspflicht erstreckt sich entsprechend auch 
auf die Anfrage und Bestellung sowie die darauf bezüglichen Arbeiten. 

26.3 Die vorstehenden Verpflichtungen gelten nicht für solche Informationen, 
die 

- zum Zeitpunkt ihrer Übermittlung dem Lieferanten bereits bekannt waren, 
ohne dass er dem Besteller gegenüber anderweitig zu Geheimhaltung ver-
pflichtet war, oder 

- dem Lieferanten durch Dritte bekannt werden, die diese Informationen 
ohne Verletzung einer Geheimhaltungspflicht erhalten und weitergegeben 
haben, oder 

- zum Zeitpunkt ihrer Übermittlung durch den Besteller zum öffentlichen 
Wissen gehören, oder 

- danach ohne Zutun des Lieferanten zu öffentlichem Wissen werden. 

26.4 Die Geheimhaltungspflicht gilt auch nicht, soweit die Informationen auf-
grund gerichtlicher oder behördlicher Anordnung zur Erfüllung der An-
ordnung gegenüber einem Gericht oder einer Behörde offengelegt werden 
müssen. Der Lieferant wird, soweit dies unter den gegebenen Umständen 
zulässig ist, den Besteller umgehend informieren, bevor Informationen an 
ein Gericht oder eine Behörde weitergegeben werden. 

26.5 Die vorgenannte Geheimhaltungsverpflichtung gilt auch nach Abwick-
lung des Auftrags, sofern nicht eine der vorgenannten Ausnahmen nach-
träglich eintritt. 

27. DATENSCHUTZ 

27.1 Jede Partei hat jederzeit ihren jeweiligen Verpflichtungen aus den gelten-
den Datenschutzgesetzen (insbesondere der Verordnung (EU) 2016/679 
„Datenschutz-Grundverordnung“ bzw. „DSGVO“) nachzukommen. 

27.2 Informationen nach Art. 13 DSGVO über die Verarbeitung des Bestellers 
von personenbezogenen Daten von natürlichen Personen im Zusammen-
hang mit diesem Vertrag finden sich unter https://www.bayer.com/de/cor-
porate-compliance/datenschutzhinweise-fuer-ausgewaehlte-verarbei-
tungstaetigkeiten.  

28. NÜTZUNG VON SYSTEMEN DER KÜNSTLICHEN INTELLI-
GENZ 

28.1 Der Lieferant hat dem Besteller unverzüglich schriftlich die Nutzung von 
Software mitzuteilen, die ein KI-System (d.h. ein maschinenbasiertes Sys-
tem, das mit unterschiedlichem Grad an Autonomie agieren kann und das 
nach der Bereitstellung Anpassungsfähigkeit aufweisen kann und das für 
explizite oder implizite Ziele aus den empfangenen Eingaben ableitet, wie 
Ausgaben wie Vorhersagen, Inhalte, Empfehlungen oder Entscheidungen 
zu erzeugen, die physische oder virtuelle Umgebungen beeinflussen kön-
nen) oder eine KI-Komponente darstellt oder integriert. 

28.2 Der Lieferant darf keine Software und/oder damit verbundene Dienstleis-
tungen, die ein KI-System nutzen, ohne vorherige schriftliche Zustim-
mung (E-Mail genügt) des Bestellers verwenden. 

28.3 Falls der Lieferant ein KI-System nutzt, gewährleistet der Lieferant, dass 
generierte Ergebnisse die Rechte Dritter nicht verletzen. 

28.4 Der Lieferant bestätigt, dass jedes KI-System, das Teil der Software ist, 
dem anwendbaren Recht entspricht, insbesondere und soweit anwendbar 
den Anforderungen des AI-Acts (Verordnung (EU) 2024/1689 der Euro-
päischen Union). 

28.5 Der Lieferant darf ohne die schriftliche Genehmigung des Bestellers kein 
KI-System erstellen, entwickeln oder anderweitig nutzen, das gemäß Ar-
tikel 6 des KI-Gesetzes als „Hochrisiko" eingestuft wird. 

28.6 Der Lieferant darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Bestellers 
keine Bestellerdaten in ein KI-System hochladen. 

28.7 Der Lieferant darf keine Bestellerdaten zum weiteren Training eines KI-
Systems verwenden. 

28.8 Auf erste Anforderung des Bestellers muss der Lieferant dem Besteller 
alle notwendigen Informationen zur Verfügung stellen und ihn bei der 
Einhaltung des AI-Acts unterstützen (einschließlich in Bezug auf Auf-
zeichnungs- und Protokollierungspflichten). 

29. EU DATA ACT 

29.1 Sofern in diesem Abschnitt 29 nichts anderes bestimmt ist, haben die Be-
griffe die Bedeutung, die ihnen im EU Data Act (Verordnung (EU) 
2023/2854 des Europäischen Parlamentes und des Rates) zugewiesen 
sind. 

29.2 Dieser Abschnitt 29 gilt für vernetzte Produkte, damit verbundene Dienst-
leistungen und Datenverarbeitungsdienste, die unter diese Vereinbarung 
fallen. 

29.3 Der Lieferant ist nicht berechtigt, Produkt-, Dienstleistungs- und expor-
tierbare Daten zu nutzen und/oder Dritten zugänglich zu machen, es sei 
denn, dies ist für die Erbringung der Dienstleistungen gemäß der Verein-
barung erforderlich. 

29.4 Der Besteller behält sich das Recht vor, seine Rechte gemäß dem EU Data 
Act (z.B. als Nutzer oder Kunde) auszuüben. 

30. MÄNGELHAFTUNG UND SONSTIGE GEWÄHRLEISTUNG 

30.1 Der Lieferant leistet Gewähr dafür, dass die geschuldete Ware und/oder 
Leistung keine ihren Wert oder ihre Tauglichkeit beeinträchtigenden 

https://www.bayer.com/en/report-a-side-effect.aspx
https://www.bayer.com/en/report-a-side-effect.aspx
https://www.bayer.com/de/corporate-compliance/datenschutzhinweise-fuer-ausgewaehlte-verarbeitungstaetigkeiten
https://www.bayer.com/de/corporate-compliance/datenschutzhinweise-fuer-ausgewaehlte-verarbeitungstaetigkeiten
https://www.bayer.com/de/corporate-compliance/datenschutzhinweise-fuer-ausgewaehlte-verarbeitungstaetigkeiten


7 

  

Mängel aufweist, die vereinbarte oder vertraglich vorausgesetzte Beschaf-
fenheit hat und sich für die nach dem Vertrag vorausgesetzte Verwendung 
eignet. Der Lieferant leistet ferner Gewähr dafür, dass die geschuldete 
Lieferung oder Leistung den allgemein anerkannten Regeln der Technik, 
den neuesten Vorschriften der Behörden, dem Produktsicherheitsgesetz, 
den jeweils gültigen sicherheitstechnischen Anforderungen und den Ar-
beitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften entspricht. 

30.2 Die Haftung des Lieferanten erstreckt sich auch auf von Unterlieferanten 
hergestellte und/oder zugelieferte Teile und von Unterlieferanten er-
brachte Leistungen. 

30.3 Der Besteller wird dem Lieferanten Mängel der vertragsgegenständlichen 
Leistung anzeigen, sobald sie nach den Gegebenheiten eines ordnungsge-
mäßen Geschäftsablaufes festgestellt werden. Die Rügefrist richtet sich 
nach den Umständen des Einzelfalls. Sie beträgt für erkennbare Mängel 
mindestens fünf (5) Tage ab Ablieferung. Für verdeckte Mängel gilt eine 
Rügefrist von mindestens fünf (5) Werktagen nach Entdeckung des Man-
gels. 

30.4 Beanstandete Teile bleiben bis zu deren Ersatz im Besitz und im Eigentum 
des Bestellers. Sie werden Zug-um-Zug gegen Übergabe und Übereig-
nung des Ersatzes an den Lieferanten zurückübereignet. 

30.5 Die vom Lieferanten hinsichtlich der Prüfung und Verbesserung aufge-
wendeten Kosten (einschließlich eventueller Ausbau- und Einbau- sowie 
Transportkosten) trägt der Lieferant. Dies gilt auch dann, wenn sich her-
ausstellt, dass tatsächlich kein Mangel vorlag. Eine diesbezügliche Scha-
denersatzhaftung des Bestellers bei unberechtigtem Mängelbeseitigungs-
verlangen bleibt unberührt. Der Besteller haftet insoweit jedoch nur, wenn 
er erkannt hat oder grob fahrlässig nicht erkannt hat, dass tatsächlich kein 
Mangel vorlag. 

30.6 In dringenden Fällen, wenn eine Verbesserung durch den Lieferanten 
nicht abgewartet werden kann, kann der Besteller unberührt seiner gesetz-
lichen Mängelrechte im Übrigen die Mängel auf Kosten des Lieferanten 
selbst beseitigen oder durch Dritte beseitigen lassen und vom Lieferanten 
Ersatz der erforderlichen Aufwendungen verlangen. Dieses Recht steht 
dem Besteller auch dann zu, wenn der Lieferant trotz Setzung einer ange-
messenen Nachfrist schuldhaft nicht innerhalb der Nachfrist liefert, die 
Fristsetzung entbehrlich ist oder die Mängelbeseitigung endgültig fehlge-
schlagen ist.  

30.7 Hat der Lieferant eine Garantie für die Beschaffenheit oder Haltbarkeit 
des Liefergegenstandes übernommen, so kann der Besteller neben seinen 
Mängelrechten auch die Ansprüche aus der Garantie geltend machen. 

31. LIEFERANTENREGRESS 

31.1 Die gesetzlichen Regressansprüche des Bestellers innerhalb einer Liefer-
kette (Lieferantenregress) stehen dem Besteller neben den Mängelansprü-
chen uneingeschränkt zu. Der Besteller ist insbesondere berechtigt, genau 
die Art der Nacherfüllung (Verbesserung oder Austausch) vom Verkäufer 
zu verlangen, die er seinem Abnehmer im Einzelfall schuldet. Sein gesetz-
liches Wahlrecht (§§ 932 Abs. 1 und 2, 933a ABGB) wird hierdurch nicht 
eingeschränkt. 

31.2 Bevor der Besteller einen von seinem Abnehmer geltend gemachten Man-
gelanspruch (einschließlich Aufwendungsersatz gemäß § 932 Abs. 3 
ABGB) anerkennt oder erfüllt, wird der Besteller den Lieferanten benach-
richtigen und unter kurzer Darlegung des Sachverhalts um schriftliche 
Stellungnahme bitten. Erfolgt die Stellungnahme nicht innerhalb ange-
messener Frist und wird auch keine einvernehmliche Lösung herbeige-
führt, so gilt der von dem Besteller tatsächlich gewährte Mangelanspruch 
als seinem Abnehmer geschuldet. Dem Lieferant obliegt in diesem Fall 
der Gegenbeweis. 

31.3 Die Ansprüche des Bestellers aus Lieferantenregress gelten auch dann, 
wenn die Ware vor ihrer Veräußerung an einen Verbraucher durch den 
Besteller oder einen seiner Abnehmer (z.B. durch Einbau in ein anderes 
Produkt) weiterverarbeitet wurde. 

32. KÜNDIGUNG 

32.1 Ist der Vertrag ein Dauerschuldverhältnis, ist der Besteller, soweit dieses 
dem Lieferanten zumutbar ist, im Falle ordentlicher Kündigungsrechte 
auch zur Teilkündigung berechtigt. 

32.2 Ist der Vertrag ein Dauerschuldverhältnis, kann er fristlos aus wichtigem 
Grund gekündigt werden. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere in den 
folgenden Fällen vor: 

- Der Lieferant verletzt eine Vertragspflicht und hilft der Pflichtverletzung 
auch nicht binnen einer vom Besteller gesetzten angemessenen Frist nebst 
Kündigungsandrohung ab. 

- Der Lieferant ist, soweit nach Art der Pflichtverletzung eine Fristsetzung 
nicht in Betracht kommt, vom Besteller erfolglos abgemahnt worden. 

- Der Lieferant ist seiner Pflicht zur Abführung von Steuern und/oder Sozi-
alversicherungsbeiträgen nicht nachgekommen. 

- Beim Lieferanten ist eine wesentliche Vermögensverschlechterung einge-
treten, die die Vertragserfüllung gefährdet. 

33. HAFTUNG  

33.1 Der Lieferant stellt den Besteller von Ansprüchen aus Produzentenhaftung 
sowie aufgrund des Produkthaftungsgesetzes frei, soweit die Ursache im 
Herrschafts- oder Organisationsbereich des Lieferanten oder dessen Zu-
lieferer gesetzt ist. 

33.2 Im Rahmen seiner eigenen Haftung für Schadensfälle nach Ziff. 33.1 ist 
der Lieferant auch verpflichtet, dem Besteller etwaige Aufwendungen 
nach §§ 1037, 1042, 1014 oder gemäß §§ 1302 oder 896 ABGB zu erstat-
ten, die sich für den Besteller aus oder in Zusammenhang mit einer recht-
mäßig durchgeführten Rückrufaktion ergeben. Dieses gilt auch für vor-
sorgliche Rückrufaktionen. 

33.3 Unterrichtungen von Behörden nach dem Produktsicherheitsgesetz über-
nimmt der Besteller. Er stimmt sich dabei soweit erforderlich mit dem 
Lieferanten ab. 

33.4 Im Übrigen haftet der Lieferant nach den gesetzlichen Bestimmungen. 

34. VERJÄHRUNG 

34.1 Es gelten die gesetzlichen Verjährungsfristen, soweit nicht ausdrücklich 
etwas anderes vereinbart wird. Abweichend hiervon gelten die nachfol-
genden Regelungen. 

34.2 Abweichend von § 933 ABGB beträgt die allgemeine Verjährungsfrist für 
vertragliche Ansprüche wegen Sach- und Rechtsmängeln drei (3) Jahre ab 
Übergabe an den Besteller am Erfüllungsort. Soweit eine vorzeitige Ab-
nahme vereinbart ist, beginnt die Verjährung frühestens mit der Endab-
nahme. 

34.3 Außervertragliche Ansprüche wegen Sach- und Rechtsmängeln und ver-
tragliche Ansprüche, welche sich nicht auf Mängel beziehen, unterliegen 
der gesetzlichen Verjährung.  

34.4 Bei berechtigten Mängelrügen verlängert sich die Verjährungsfrist um die 
zwischen Mängelrüge und Mängelbeseitigung liegende Zeitspanne. Wird 
der Liefergegenstand ganz erneuert, beginnt die Verjährungsfrist erneut. 
Bei teilweiser Erneuerung gilt dies für die erneuerten Teile. Der Neube-
ginn der Verjährungsfrist tritt nicht ein, wenn der Lieferant erkennbar 
nicht im Rahmen seiner Mängelbeseitigungspflicht handelt. 

35. QUELLENSTEUER 

35.1 Der Besteller hat das Recht, von der nach diesem Vertrag geschuldeten 
Vergütung diejenigen gesetzlich geschuldeten Quellensteuern für deren 
Abführung der Besteller haftet – einschließlich eines hierauf etwaig ge-
setzlich anfallenden Solidaritätszuschlags – einzubehalten. Jede einbehal-
tene Quellensteuer soll für alle Zwecke dieses Vertrages so behandelt wer-
den, als sei sie vom Besteller an den Lieferanten gezahlt worden. Der Lie-
ferant wird schnellstmöglich eine Steuerbescheinigung über die Höhe der 
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Quellensteuerzahlung vom Besteller erhalten, die die Höhe der einbehal-
tenen und abgeführten Steuern dokumentiert. 

35.2 Ein Quellensteuerabzug unterbleibt oder vermindert sich, wenn der Liefe-
rant vor Zahlung der Vergütung eine entsprechende Freistellungsbeschei-
nigung der zuständigen Steuerbehörde vorlegt, aus der hervorgeht, dass 
die Vergütung in der Republik Österreich aufgrund eines bestehenden 
Doppelbesteuerungsabkommens nur einem ermäßigten Quellensteuersatz 
unterliegt oder gänzlich steuerfrei bleibt. 

35.3 In dem Falle, dass der Besteller die Quellensteuer einschließlich eines et-
waigen Solidaritätszuschlags nicht von der Zahlung abziehen kann, da die 
Erfüllung der Vergütung durch die Aufrechnung gegenseitiger Ansprüche 
erfolgt, wird der Lieferant die Quellensteuer einschließlich eines etwaigen 
Solidaritätszuschlags an den Besteller gesondert zahlen. Wenn der Bestel-
ler es versäumt hat Quellensteuer abzuziehen, aber nach den geltenden 
gesetzlichen Regelungen noch Quellensteuern an die Steuerbehörden für 
Rechnung des Lieferanten zu zahlen hat, wird der Lieferant den Besteller 
im Hinblick auf alle Vorgänge die nötig sind, um von der Steuerbehörde 
eine Erstattung zu erhalten, unterstützen. Für den Fall, dass die Steuerbe-
hörde die nachträglich gezahlten Quellensteuern einschließlich eines et-
waigen Solidaritätszuschlags nicht erstattet, wird der Lieferant den gesetz-
lich geschuldeten Steuerbetrag einschließlich des Solidaritätszuschlags an 
den Besteller unverzüglich erstatten. 

36. UMSATZSTEUER 

Alle vereinbarten Vergütungen sind Nettobeträge. Sofern vom Lieferan-
ten gesetzlich geschuldet, ist die Mehrwertsteuer nach Erhalt einer ord-
nungsgemäßen Rechnung im Sinne der Vorschriften des Umsatzsteuerge-
setzes zusätzlich zu den vereinbarten Vergütungen zu zahlen. 

37. WARENURSPRUNG/ZOLLSTATUS 

37.1 Warenursprung 

 Die gelieferte Ware muss die Ursprungsbedingungen der Präferenzab-
kommen der EU erfüllen, falls in der Auftragsbestätigung nicht ausdrück-
lich Gegenteiliges ausgesagt wird. Der Lieferant ist verpflichtet, diesbe-
zügliche Lieferantenerklärungen gemäß Durchführungsverordnung (EU) 
2015/2447 abzugeben und den präferenzrechtlichen Status der von ihm 
gelieferten Produkte zu bestätigen. Die Angabe des Ursprungslandes auf 
der Rechnung genügt hierfür nicht. Der Lieferant steht für die Richtigkeit 
der Lieferantenerklärung ein und haftet dem Besteller für etwaige Schä-
den. Die Abgabe einer Langzeitlieferantenerklärung ist zulässig; auf Ver-
langen des Bestellers ist eine Lieferantenerklärung jedoch in jedem Fall 
abzugeben. Auf Verlangen des Bestellers ist jedoch in jedem Fall bei Be-
darf auch ein Ursprungszeugnis bereitzustellen. 

37.2 Zollstatus 

 Sofern zwischen Lieferant und Kunde nichts anderes vereinbart ist, hat 
der Lieferant bei Lieferungen ab EU Ladestelle immer Unionsware zu lie-
fern. Der Lieferant hat den Zollstatus der Ware auf seinen Lieferpapieren 
(z.B. Lieferschein) anzugeben. Bei fehlenden Angaben gilt: Waren, die ab 
einer EU Ladestelle ausgeliefert werden, sind Unionswaren 

37.3 Zoll und Außenwirtschaft  

Im Übrigen gilt die „Bayer Lieferanweisung – Bedingungen Zoll und Au-
ßenwirtschaft“.  

38. NACHHALTIGKEIT  

38.1 Der Lieferant ist verpflichtet, seine Geschäfte mit Bayer in Übereinstim-
mung mit den menschenrechts- und umweltbezogenen Erwartungen von 
Bayer sowie anderen Nachhaltigkeitsthemen zu organisieren, wie sie im 
Bayer-Verhaltenskodex für Lieferanten („Bayer SCoC“), Version 2025, 
dargelegt sind, der unter https://www.bayer.com/en/procurement/supp-
lier-code-of-conduct, Version 2025, abgerufen werden kann. Bayer behält 
sich das Recht vor, diese Nachhaltigkeitsklausel sowie den Bayer SCoC 
zu ändern, wenn sich die menschenrechts- und umweltbezogenen 

Erwartungen von Bayer ändern, und wird den Lieferanten so schnell wie 
möglich darüber informieren. Der Lieferant bestätigt die fortgesetzte Ein-
haltung des geänderten SCoC bzw. der geänderten Klausel.  

38.2 Der Lieferant gibt die wesentlichen Bestimmungen des Bayer SCoC an 
seine Lieferanten weiter und stellt sicher, dass die wesentlichen Bestim-
mungen des Bayer SCoC von ihm und seinen Lieferanten eingehalten 
werden, einschließlich des Zugangs zu dem im Bayer SCoC genannten 
Beschwerdeportal von Bayer.  

38.3 Bayer behält sich das Recht vor, die Einhaltung der vorgenannten Rege-
lungen zu evaluieren, zu kontrollieren oder zu auditieren (Vor-Ort- oder 
Fernaudits, Online- oder Papierfragebögen, anerkannte Zertifizierungs-
systeme oder Auditsysteme usw.). Eine Bewertung, Kontrolle oder ein 
Audit kann direkt von Bayer oder von einer qualifizierten dritten Partei 
durchgeführt werden. 

38.4 Der Lieferant (i) informiert Bayer unverzüglich schriftlich über erkannte 
Risiken für und Verstöße gegen die im Bayer SCoC dargelegten Grunds-
ätze und (ii) ergreift geeignete Abhilfemaßnahmen, um den Verstoß zu 
verhindern, zu beenden oder zu minimieren. Bayer behält sich das Recht 
vor, (i) ein Konzept zur Beendigung oder Minimierung eines Verstoßes 
anzuwenden und (ii) den Lieferanten in dieser Hinsicht um seine Mitarbeit 
zu bitten. Hält der Lieferant die Anforderungen des Bayer SCoC nicht ein 
und ist eine Nachfrist von drei Monaten verstrichen, ohne dass die Ver-
stöße beseitigt wurden, behält sich der Bayer das Recht vor, entweder (i) 
den Vertrag auszusetzen, bis die Verstöße beseitigt sind, oder (ii) nach 
ergebnislosem Ablauf der gesetzten Frist den Vertrag außerordentlich und 
nach alleinigem Ermessen von Bayer zu kündigen.  

38.5 Der Lieferant erkennt die Bemühungen von Bayer zur Förderung der In-
tegration und Diversität bei Lieferanten an und unterstützt sie, ebenso wie 
das Engagement für die Beteiligung diverser Unternehmen und das Ver-
bot diskriminierender Behandlung in der Lieferkette, wie im Bayer SCoC 
dargelegt. Der Lieferant unternimmt angemessene Anstrengungen, um, 
wo dies angemessen und durchführbar ist, qualifizierte Zulieferer und Un-
terauftragnehmer diverser Herkunft zu beschäftigen, führt Aufzeichnun-
gen über deren Einsatz und ist in der Lage, auf Anfrage von Bayer einen 
Bericht über den prozentualen Anteil der Ausgaben bei Zulieferern diver-
ser Herkunft vorzulegen. 

38.6 Der Lieferant stellt Bayer und ihre verbundenen Unternehmen, einschließ-
lich der Bayer AG (alle unter https://www.bayer.com/sites/default/fi-
les/GDIS_Companies_EN.pdf aufgeführten Bayer-Tochterunternehmen) 
frei und hält sie schadlos von jeglichen Schäden, Ansprüchen Dritter, 
Bußgeldern, oder Verlusten, die aus Verstößen gegen die hier oder im 
Bayer SCoC beschriebenen Verpflichtungen entstehen.    

39. SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

39.1 Es ist dem Lieferanten nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung 
des Bestellers gestattet, die mit dem Besteller bestehende Geschäftsver-
bindung in Informations- und Werbematerial zu nennen oder auf diese 
Bezug zu nehmen. 

39.2 Der Lieferant darf Forderungen gegen den Besteller, die keine Geldforde-
rungen sind, nur mit dessen ausdrücklicher Zustimmung abtreten.  

39.3 Der Besteller darf den Vertrag und die Rechte und Pflichten daraus jeder-
zeit und ohne Zustimmung des Lieferanten an die Bayer AG oder mit ihr 
i. S. d. § 15  AktG verbundene Unternehmen oder in Zusammenhang mit 
dem Verkauf oder der Übertragung von dem gesamten oder dem im We-
sentlichen gesamten (i) Geschäft, (ii) einer Geschäftseinheit oder (iii) ei-
nem Standort, oder in Zusammenhang mit einem Zusammenschluss oder 
einer anderen Konsolidierung des Bestellers oder eines seiner verbunde-
nen Unternehmen mit einem anderen Unternehmen übertragen. 

39.4 Zu einer Aufrechnung ist der Lieferant nur mit unbestrittenen oder rechts-
kräftig festgestellten Forderungen berechtigt. Soweit dem Lieferanten ein 
Zurückbehaltungsrecht zustehen würde, darf der Lieferant dieses nur we-
gen solcher Forderungen geltend machen, die aus demselben Vertragsver-
hältnis stammen. 

https://www.bayer.com/en/procurement/supplier-code-of-conduct
https://www.bayer.com/en/procurement/supplier-code-of-conduct
https://www.bayer.com/sites/default/files/GDIS_Companies_EN.pdf
https://www.bayer.com/sites/default/files/GDIS_Companies_EN.pdf
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39.5 Im Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen zur Aufrechnung und 
zu Zurückbehaltungsrechten. 

39.6 Der Lieferant hat dem Besteller jeden kraft Gesetzes eintretenden Ver-
tragsübergang sowie jede Änderung seiner Firma unverzüglich schriftlich 
mitzuteilen. 

39.7 Höhere Gewalt („Force Majeure“): Soweit eine Partei aufgrund von 
Feuer, Überschwemmung, Explosion, Erdbeben, Aufruhr, Krieg oder ter-
roristischen Aktivitäten und ohne eigenes Verschulden ganz oder teil-
weise nicht in der Lage ist, ihre Verpflichtungen aus diesem Vertrag, mit 
Ausnahme von Zahlungsverpflichtungen, zu erfüllen („Force Majeure 
Event“), werden diese Verpflichtungen ausgesetzt, soweit sie von dem 
Force Majeure Event betroffen sind und sich die betroffene Partei sich auf 
ein Force Majeure Event beruft. In Bezug auf die ausgesetzten Verpflich-
tungen haftet keine der Parteien gegenüber der anderen oder verstößt 
keine der Parteien gegen diesen Vertrag aufgrund von Verzögerungen bei 
der Erfüllung oder Nichterfüllung. 

39.8 Es gilt österreichisches Recht mit Ausnahme der Kollisionsnormen. Die 
Anwendung des UN-Kaufrechtsübereinkommens vom 11. April 1980 
(CISG) wird ausgeschlossen. 

39.9 Soweit eine Bestellung auf die INCOTERMS ohne Jahresangabe Bezug 
nimmt, gelten die INCOTERMS in der bei Bestellung aktuellen Fassung. 

39.10 Falls der Lieferant Unternehmer ist, wird als ausschließlicher Gerichts-
stand Wien vereinbart. 

39.11 Die Bayer Austria Ges.m.b.H. ist nicht verpflichtet und bereit an Streit-
beilegungsverfahren im Sinne des Alternative-Streitbeilegung-Gesetzes 
(AStG) teilzunehmen.  

39.12 Sollten individuelle Bestimmungen des Vertrags ganz oder teilweise nich-
tig oder unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Wirksamkeit 
der übrigen Bestimmungen nicht berührt.  

39.13 Soweit Bestimmungen nicht Vertragsbestandteil geworden oder unwirk-
sam sind, richtet sich der Inhalt des Vertrages in erster Linie nach den 
gesetzlichen Vorschriften. Nur im Übrigen und soweit keine ergänzende 
Vertragsauslegung vorrangig oder möglich ist, werden die Parteien an-
stelle der nichtigen oder unwirksamen Bestimmung eine wirksame Rege-
lung treffen, die ihr bei Berücksichtigung der wechselseitigen Interessen 
wirtschaftlich möglichst nahe kommt. 

 Stand: Wien, Dezember 2025  


